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Aber die normalen Schulzeiten gelten doch nicht mehr: Ich darf doch auch bis 11 schlafen und
dann erst mal eine Stunde frühstücken und dann erst mit den Aufgaben anfangen, Hauptsache
ich kriege die fertig. Theoretisch könnte ich die doch auch nachts oder am WE oder am Feiertag
erledigen.

Also würde ich sagen, das Argument mit "während der normalen Schulzeit" zählt nicht. Wir sind
ja auch nicht verantwortlich, wenn unsere Schüler während der üblichen Schulzeit das Haus
verlassen und überfahren werden / Ladendiebstahlt begehen / sich mit 10 anderen treffen und
Party machen etc...…..
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